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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-08/ESMA34-1592494965-657_Guidelines_on_funds_names_using_ESG_or_sustainability_related_terms.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-08/ESMA34-1592494965-657_Guidelines_on_funds_names_using_ESG_or_sustainability_related_terms.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2024/aufsichtsmitteilung_24072024_ESMA_Leitlinien_Fondsnamen.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2024/aufsichtsmitteilung_24072024_ESMA_Leitlinien_Fondsnamen.html


  

https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds 
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ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände 
erwerben: 

 

 

 

 

 

 



  

§ 1a Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäfte 

Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der Allgemei-
nen Anlagebedingungen werden nicht abgeschlossen. 
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Die Gesellschaft kann sich mit Blick auf das OGAW-Sondervermögen des Rates eines An-
lageausschusses bedienen. 

ANTEILKLASSEN 

 

 

 

 

 



  

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermö-
gens in Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

 

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres 
für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zu-
gehörigen Ertragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im OGAW-
Sondervermögen anteilig wieder an. 

 

 

 

 

 

 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Oktober und endet am 
30. September des folgenden Jahres. 


